
Würdevoll Abschied nehmen



Im Jahr 1997 eröffnete Martin Riedl 
in Ebersberg die Bestattungshilfe Riedl.
Mittlerweile ist das Unternehmen im 
gesamten Landkreis Ebersberg, in der 
Stadt und im südlichen Landkreis 
München, sowie in den Landkreisen 
Rosenheim und Mühldorf tätig.

Wir sind immer für die Trauernden da –  
rund um die Uhr, auch an Sonn- und 
Feiertagen.

Sie werden von uns in den Geschäfts- 
räumen in Ebersberg, in den Filialen 
Wasserburg am Inn, Edling,  

Höhenkirchen-Siegertsbrunn und  
Taufkirchen bei München oder  
auch zu Hause beraten. 

Unser Unternehmen führt das Marken- 
zeichen des Bundesverbandes
Deutscher Bestatter, das nach DIN EN 
ISO 9001:2015 zertifiziert ist. 
Wir verfügen über geschulte Mitarbeiter, 
passende räumliche Ausstattung und 
umfangreiche technische Möglichkeiten, 
damit wir Ihnen im Trauerfall und bei 
der Bestattungsvorsorge professionell 
zur Seite stehen können.

Martin Riedl
Bestattermeister und  
geprüfter Bestatter

Wir stellen uns vor



Der erste Moment, in dem Menschen 
mit dem Tod einer nahestehenden 
Person konfrontiert werden, ist oft 
gekennzeichnet von Schock und einer 
gewissen Lähmung.

In dieser Zeit braucht man Menschen, 
die helfen, die zuhören und denen die 
Situation und die notwendigen Schritte 
bekannt sind.

Trauer braucht Zeit und Raum – ein 
würdevoller Abschied ist ein großer 
Teil der Trauerbewältigung. 
Bewusst Abschied nehmen – alleine 
oder miteinander – hilft den Tod zu 
begreifen.

Wir begleiten Sie auf Ihrem Trauerweg 
individuell und respektvoll.

Das bedeutet für Sie:

Wir beraten Sie ohne Zeitdruck in 
unseren Geschäftsräumen oder bei 
Ihnen zu Hause. Unsere Mitarbeiter 
stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung 
und wissen, was zu tun ist.

Ihre persönliche Abschiednahme 
steht bei uns im Mittelpunkt. Wir 
bewahren bewährte Traditionen und 
sind zugleich Neuem gegenüber 
aufgeschlossen – unabhängig von 
Religion, Weltanschauung und 
kulturellem Hintergrund, in 
individuellen Formen und Ritualen. 

Selbstverständlich unterstützen wir 
Sie auch bei der Abwicklung aller 
Formalitäten.

Wir begleiten Sie im Trauerfall



Unser Verabschiedungsraum in Ebersberg bietet 
Ihnen die Möglichkeit, sich in einer entspannten, 
familiären und wohnlichen Atmosphäre ohne 
Zeitdruck vom Verstorbenen zu verabschieden.

Der Verabschiedungsraum kann zu jeder Zeit 
besucht werden.

Sitzen Sie in Stille am Sarg, ungestört von 
äußeren Einflüssen. Hören Sie Musik, lesen Sie, 
sehen Sie sich Fotos oder Videos an.

Die Ausstattung unseres Raumes bietet Ihnen 
alle diese Möglichkeiten. Selbstverständlich 
können Sie auch an der aufgebahrten Urne 
Abschied nehmen.

Für eine Trauerfeier im kleinen Rahmen stellen 
wir Ihnen diesen Raum ebenso zur Verfügung.

Unser Verabschiedungsraum



Bei einem Sterbefall zu Hause

Bitte informieren Sie zuerst den 
Hausarzt (bei Nichterreichen den 
Notarzt), damit er den Tod feststellen 
kann. Es ist auch sinnvoll, nahe 
Verwandte über den Todesfall in 
Kenntnis zu setzen. Rufen Sie dann 
bei uns an. Wir vereinbaren mit Ihnen 
einen persönlichen Gesprächstermin 
in unseren Räumen oder bei Ihnen zu 
Hause.

Der Verstorbene kann nach Ausstellung 
der Todesbescheinigung (vorausgesetzt 
„natürliche Todesursache“) von uns 
abgeholt werden. Sie können aber auch 
noch in Ruhe zu Hause Abschied 
nehmen (bis zu 36 Stunden).

Haben Sie keine Angst vor Berührungen; 
Sie können dem Verstorbenen auch 
die Hände falten. Gerne bahren wir 
den Vestorbenen gemeinsam mit Ihnen 
in seiner gewohnten Umgebung auf.

Bei einem Sterbefall im Krankenhaus 
oder im Heim

Hier informiert das Personal einen Arzt.

Auch in diesem Fall ist es angebracht, 
dass Sie nahen Verwandten Bescheid 
geben und einen Gesprächstermin mit 
uns vereinbaren.

Viele Krankenhäuser und Heime 
bieten besondere Räume an, wo 
sich die Angehörigen von den 
Verstorbenen verabschieden können. 
Eine persönliche Abschiednahme 
ist aber auch nach der Abholung 
durch uns noch möglich, sei es bei 
Ihnen zu Hause oder in unserem 
Verabschiedungsraum. 

Bei einem Todesfall benötigen Sie folgende Dokumente im Original

Personalausweis/Reisepass 
des Verstorbenen

Bei Ledigen: standesamtliche 
Geburtsurkunde

Bei Verheirateten: standesamtliche 
Geburtsurkunde, Heiratsurkunde/
Familienstammbuch

Bei Geschiedenen: standesamtliche 
Geburtsurkunde, Heiratsurkunde/
Familienstammbuch und 
das rechtskräftige Scheidungsurteil

Bei Verwitweten: standesamtliche 
Geburtsurkunde, Heiratsurkunde/
Familienstammbuch und 
die Sterbeurkunde des Ehegatten

Todesbescheinigung vom Arzt

Eigene Willenserklärung zur 
Feuerbestattung des Verstorbenen 
(falls vorhanden)

Grabstellennachweis

Rentennummern

Unterlagen über Betriebs- oder 
Zusatzrenten

Unterlagen über Krankenkasse – 
Krankenkassenkarte

Versicherungspolicen 
(Lebens-, Sterbegeld- oder evtl. 
Unfallversicherungen)

Unterlagen über Mitgliedschaften 
in Verbänden, Vereinen oder 
Organisationen, die Sterbegelder 
oder Beihilfen gewähren

Bestattungsvorsorgevertrag 
(falls vorhanden)

Testament oder Hinterlegungsschein 
(falls vorhanden)

Außerdem, wenn Sie es wünschen,

eigene Kleidung zum Ankleiden 
des Verstorbenen

ein Foto für den Druck von 
Erinnerungsbildern

Falls Urkunden oder Dokumente nicht vorliegen, so sprechen Sie mit uns. 
Wir sind gerne bereit, für Sie die erforderlichen Urkunden zu besorgen.

Auch um die Übersetzung fremdsprachlicher Urkunden kümmern wir uns.

Erst e Schritte im Trauerfall



Planen Sie einen würdevollen Abschied

Die Bestattungsvorsorge hat in den letzten Jahren 
zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Zuerst ist es den meisten Menschen unangenehm, 
an den Tod zu denken  –  wir hoffen alle, dass der 
Tod noch in weiter Ferne ist. Doch mittlerweile 
ist es kein Tabu mehr, sich mit dem Sterben, dem 
eigenen oder dem eines Verwandten, zu befassen.

Die Regelung der dereinstigen Bestattung 
in einem Testament ist nicht sinnvoll, da die 
Testamentseröffnung meist zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgt und somit die Bestattungswünsche 
nicht rechtzeitig bekannt sind. Mit einer 
Bestattungsvorsorge können Sie alle Fragen für Ihre 
spätere Bestattung sicher vorweg klären.

Sie gibt Ihnen die Gewissheit, dass die Gestaltung 
Ihrer Bestattung nach den eigenen Wünschen und 
Vorstellungen geregelt ist.

Vorsorge ist aber auch verantwortungsbewusst den 
Kindern und Verwandten gegenüber. Man befreit 
sie von den Entscheidungen, die bei der Gestaltung 
einer Bestattung anfallen.

Nach dem Wegfall des gesetzlichen Sterbegeldes 
sollte auch die finanzielle Absicherung der 
zukünftigen Bestattungskosten geregelt werden.

Eine persönliche Vorsorgeplanung entlastet und 
befreit. Sie können mit uns offen über die Frage 
„was wäre wenn“ sprechen. 

Vorsorgen heißt, selbst zu entscheiden.

	Bitte senden Sie mir einen Vorsorgeordner zu.

	Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Beratungstermin.

	Bitte rufen Sie mich an - ich habe Fragen zum Thema:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Bitte setzen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift auf der Rückseite ein!

Partner der Deutsche
Bestattungsvorsorge
Treuhand AG

Sterbegeldversicherung
über Kuratorium
Deutsche Bestattungskultur



Name: ____________________________________________

Vorname: __________________________________________

Straße, Haus-Nr.: ___________________________________

PLZ, Ort: __________________________________________

Telefon: ___________________________________________

E-Mail: ____________________________________________

Karte bitte ausfüllen, abtrennen und einfach abschicken. Das Porto zahlen wir für Sie!

Rückantwortkarte

Gebühr
zahlt

Empfänger

www.bestattungshilfe-riedl.de
Ihr geprüfter Bestatter

Sieghartstraße 15

85560 Ebersberg

Mit einer ansprechenden Gestaltung am 
Grab, ganz nach Ihren Vorstellungen, 
schaffen wir einen würdevollen Rahmen
für die Bestattung.

Der Sarg oder die Urne werden bei der Aufbahrung nach Ihren persönlichen Wünschen dekoriert.

Individuelle Dekoration

Fordern Sie mit dieser Rückantwortkarte kostenlos und unverbindlich
unseren Vorsorgeordner oder eine persönliche Beratung an!

Einfach so loslassen ist meine Sache nicht. Ich habe alles fest im Griff.
Mit meinem Bestattungsvorsorgevertrag falle ich niemandem zur Last.
Damit kann ich ohne finanzielle Sorgen nach meinen Vorstellungen von
dieser Welt gehen. Und das ist gut zu wissen.

Mein Bestatter hat mich gut beraten.



Die Bestattungsgesetze der einzelnen 
Bundesländer legen fest, wer verpflichtet 
ist, für eine ordnungsgemäße Bestattung 
des Verstorbenen zu sorgen (Bestattungs-
pflicht). In der Regel sind dies der 
Ehegatte, die volljährigen Kinder, die 
Eltern und andere nahe Angehörige 
(Großeltern, Enkelkinder, Geschwister).

Für die Wahl der Bestattungsform und 
des Bestattungsortes ist in erster Linie 
der Wille der verstorbenen Person 
ausschlaggebend.

Eine Einäscherung muss entweder 
vom Verstorbenen selbst oder durch 
bestattungspflichtige Personen 
ausdrücklich und schriftlich angeordnet 
werden.

Ebenso verhält es sich mit anonymen 
Bestattungen sowie mit alternativen 
Urnenbestattungsformen.

Wir beraten und begleiten Sie 
bei der Wahl Ihrer individuellen 
Bestattungsform.

Erdbestattung

Baumbestattung

Luftbestattung

Diamantbestattung

Feuerbestattung

Bergbachbestattung

FriedWald

Anonyme Bestattung

Naturbestattung

Felsbestattung

RuheForst

Weltraumbestattung

Almwiesenbestattung

Verstreuen der Asche

Seebestattung

Kryonik

Die Wahl
der Bestat tungsform



Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Taufkirchen

85560 Ebersberg · Sieghartstraße 15  
Tel. 0 80 92 / 8 84 03 · Fax 0 80 92 / 8 84 06 
für den Landkreis Ebersberg

83533 Wasserburg am Inn · Bahnhofsplatz 4 
Tel. 0 80 71 / 9 20 46 40 · Fax 0 80 71 / 9 20 46 41 
für Wasserburg und den Landkreis Rosenheim

83533 Edling · Hauptstraße 10 
Tel. 0 80 71 / 5 26 44 40 · Fax 0 80 71 / 5 26 44 41 
für den Landkreis Rosenheim

85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn 
Bahnhofstraße 5 
Tel. 0 81 02 / 9 98 68 77 · Fax 0 81 02 / 9 98 55 31 
für den Landkreis und die Stadt München

82024 Taufkirchen bei München 
Münchener Straße 8 
Tel. 0 89 / 62 17 15 50 · Fax 0 89 / 62 17 15 51 
für den Landkreis und die Stadt München

85653 Aying · Telefonische Annahme 
Tel. 0 80 95 / 87 59 08

83527 Haag i. OB · Telefonische Annahme 
Tel. 0 80 72 / 37 48 48 
für den Landkreis Mühldorf

83539 Rettenbach · Telefonische Annahme 
Tel. 0 80 39 / 13 45

Tag und Nacht 
telefonisch erreichbar!

post@bestattungshilfe-riedl.de
www.bestattungshilfe-riedl.de

Edling

Wasserburg

Ebersberg


